
38/220

220
[1676 ] B
ENTGEGNUNGEN[DES FRANZ. AMBASSADOREN ROBERT- VINCENT DE GRAVEL

ZU EINER DRUCKSCHRIFT DES MAIL. /SPAN . AMBASSADOREN
ALFONSO II CASATI BETREFFEND DIE ERBEINUNG]

Mittels "Vermischung"  der Artikel 3 , 6 und 7 der Erbeinung wolle
der [mail . /span . Ambassador Alfonso II ] Casati erreichen , dass
der franz . König [Ludwig XIV. ] die eidg . Soldtruppen nur "innert¬
halb der Cron Franckhenreych"  verwenden dürfe [ Transgressionen ] .

"derowägen Solches nit der alten Eydtgnossert auf JJrre Freyheyt undt Pundt

gegründte unverdenckliche Uebwtg gantz nit uebereinsstimmendes begi >men Zue

hindtertreiben , wirdt der buechstaeblich eynhalt gemelter Erbvereyn vorge-  ^
stelt undt hierdurch erscheint , weder der dritte noch Sächste , sonders der

eintzige Sibende Articul gemelter Erbverein undt von den Eydtgnösisehen

völekeren , welche nit under der Eydtgnoschafft oder deren Zuegethan , Sondter

undter Einicheyi frömden Pürstens Commando umb den Soldt Freywillig sich Zue  W

krieg begäben . " Artikel 7 der Erbeinung aber besage , dass die eidg.

Orte ihre in Fremden Diensten weilenden Truppen "eintzig von den
. . . Oesterreichischen undt Burgundischen Landen", die in die Erbeinung
eingeschlossen seien , fernzuhalten hätten . Ja es werde im Erb¬
einungsvertrag einleitend darauf hingewiesen , dass nur die von
"Ertzherzog Sigmund an keiser Maximilian erblich gefallne Landb"  und die

Grafschaft Burgund , keinesfalls aber die Niederlande , dazugehör¬
ten . Die Interpretation Casatis aber laufe eindeutig auf eine
Einschränkung der eidg . Freiheiten hinaus , indem dieser den in
franz . Diensten stehenden eidg . Soldtruppen verbieten wolle , die
franz . Grenzen zu überschreiten und "in die niderlandt Zu Ziehen".
Diese , weiter aber auch die an der letzten Tagsatzung [ in Baden ?]
von Casati vorgebrachten Einwände , sollten sie , die eidg . Orte,
energisch zurückweisen und den Ambassadoren darauf aufmerksam
machen , dass bereits ihre Vorfahren im Jahre 1554 die Niederlan¬
de als nicht zu der österreichischen Erbeinung gehörig gezählt
hätten und folglich Oesterreich den eidg . Orten hierin nichts
vorzuschreiben habe . Auf diese Weise würden sie nicht nur Graf

Casati einen Denkzettel verpassen , sondern zugleich auch Frank-



reich , ihrem ältesten Bundesgenossen , die gebührende "Sohuldig-
keith"  erweisen . Der Einsatz ihrer Truppen gegen die span . Nie¬
derlande aber könne schon deshalb nicht als gegen die Erbeinung
gerichtet ausgelegt werden , als doch bereits ihre Altvordern,
bei denen die "Justiz undt gerechtigkeith"  stets in hohem Ansehen
gestanden , gleich gehandelt hätten.
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